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Methodische Erläuterungen zu Statistiken über Verkehrsauffälligkeiten 
 
 
Datengrundlage 
 
Datengrundlage für die Statistiken zu den Verkehrsauffälligkeiten ist das vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 
in Flensburg geführte Verkehrszentralregister (VZR). Das VZR hat folgende Aufgaben:  
 
 die Bereitstellung von Informationen für Gerichte und Bußgeldbehörden, um diesen das Erkennen von 

wiederholt auffällig gewordenen Kraftfahrern zu ermöglichen, sodass angemessene Sanktionen ver-
hängt werden können,  
 

 die Bereitstellung von Informationen für die Fahrerlaubnisbehörden, um die Entziehung der Fahrerlaub-
nis bei ungeeigneten Kraftfahrern zu ermöglichen,  

 
 die Bereitstellung von statistischen Daten über das Verkehrsverhalten zur Vorbereitung verkehrspoliti-

scher und verkehrserzieherischer Maßnahmen (siehe auch Abschnitt „Rechtsgrundlagen“). 
 
Um die genannten Aufgaben zu erfüllen, werden im VZR sogenannte Mitteilungen eingetragen. Diese 
Mitteilungen werden dem VZR übermittelt von 
 
 den Fahrerlaubnisbehörden, die Fahrverbote aussprechen, Fahrerlaubnisse versagen, entziehen oder 

neu erteilen und die durchgeführten Maßnahmen melden, 
 
 den Bußgeldbehörden, die Verkehrsordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von mindestens 40,00 

Euro oder einem Fahrverbot ahnden, 
 
 den Gerichten, die Verurteilungen wegen Straftaten im Zusammenhang mit der Teilnahme am Stra-

ßenverkehr aussprechen oder im Ordnungswidrigkeitenverfahren Geldbußen oder Fahrverbote verhän-
gen. 

 
Nach dem Eingang der Mitteilungen werden im VZR zahlreiche Informationen gespeichert: 
 
 Personenangaben,  
 
 Angaben zu den Ereignissen, d. h. den Tatbeständen und Entscheidungsgründen,  
 
 Angaben zu den Konsequenzen, d. h. den Sanktionen in Form von Punkten, Geldstrafen und -bußen 

und Fahrerlaubnismaßnahmen. 
 
Im VZR sind Daten zu allen Verkehrsteilnehmern gespeichert, die einen Eintrag ins VZR bekommen haben 
und noch nicht getilgt wurden. Die Eintragungen beziehen sich auf Personen 
 
 mit Hauptwohnsitz in Deutschland („Inländer“), die in Deutschland verkehrsauffällig wurden, 
 
 mit Hauptwohnsitz in Deutschland („Inländer“), die außerhalb Deutschlands verkehrsauffällig wur-

den, soweit diesen das Recht unanfechtbar aberkannt wurde, von der deutschen Fahrerlaubnis in dem 
betreffenden Land Gebrauch zu machen (vgl. § 28, Abs. 3, Nr. 10 Straßenverkehrsgesetz (StVG)), 

 
 mit Wohnsitz im Ausland („Ausländer“), die in Deutschland verkehrsauffällig wurden. 
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Zentrale Begriffe 
 
Punkte: Die auf den Mitteilungen eingehenden Verkehrsverstöße werden im KBA geprüft und mit Punkten 
bewertet. Das Punktsystem belegt Ordnungswidrigkeiten mit 1 bis 4 Punkten und Straftaten mit 5 bis 7 
Punkten je nach ihrer Schwere (§ 4 StVG). Überschreitet die Summe der Punktebewertungen bestimmte 
Schwellen, teilt das KBA dies der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde mit, sodass diese die folgenden 
Maßnahmen einleitet (§ 4 Abs. 3 StVG):  
 
 bei 8 bis 13 Punkten eine Verwarnung, 
 
 bei 14 bis 17 Punkten die Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar (bei Nicht-Teilnahme 

wird die Fahrerlaubnis entzogen),  
 
 bei 18 und mehr Punkten die Entziehung der Fahrerlaubnis. 
 
Tilgung: Die VZR-Eintragungen werden nach Ablauf bestimmter Fristen im VZR gelöscht (Tilgungsfrist). In 
der Regel tritt dies bei Ordnungswidrigkeiten nach zwei Jahren, bei Straftaten nach fünf oder zehn Jahren 
ein. Es besteht jedoch eine Tilgungshemmung, wenn innerhalb der Tilgungsfrist neue Eintragungen ins 
Verkehrszentralregister eingehen: Die Tilgung bereits vorhandener Eintragungen wird dann blockiert. Ket-
ten von Zuwiderhandlungen über längere Zeiträume bei sogenannten Mehrfachtätern können damit er-
kannt werden. Grundsätzlich unterbleibt die Tilgung während einer Bewährungszeit oder vor Ablauf einer 
Sperrfrist. Ordnungswidrigkeiten werden trotz Tilgungshemmung maximal fünf Jahre gespeichert.  
 
 
Methodik der Aufbereitung und Auswertung 
 
Durch die Aufbereitung und Auswertung der VZR-Informationen werden zwei Arten von Statistiken zu den 
Verkehrsauffälligkeiten (VA) erstellt: Die VZR-Grundstatistik (die Statistik VA im engeren Sinne) wird er-
gänzt durch die sogenannte VZR-Geschäftsstatistik (derzeit ausschließliche Veröffentlichung unter 
www.kba.de).  
 
Die VZR-Geschäftsstatistik wird im geschäftlichen Rahmen der Registerführung nach administrativen 
Gesichtspunkten erstellt. Im Rahmen der Geschäftsstatistik fallen im Berichtsjahr folgende Auszählungen 
an:  
 
 Erteilte Auskünfte  
 

- auf Anfrage berechtigter Stellen oder von Privat zu den eigenen Eintragungen, 
 

- Mitteilungen von Amts wegen an die Fahrerlaubnisbehörden über die zu einer Person erfassten 
Eintragungen beim Überschreiten bestimmter Punkteschwellen (§ 4 Abs. 6 StVG; „Mehrfachtäter-
punktsystem“),  

 
- Unterrichtungen an die Fahrerlaubnisbehörde über eine begangene Zuwiderhandlung innerhalb 

der Probezeit eines Fahrerlaubnisinhabers (§ 2 c StVG). 
 
 Im VZR am Jahresbeginn eingetragene Personen sowie Zu- und Abgänge (Löschungen bzw. Tilgun-

gen) im Laufe des Kalenderjahres. 
 
 Zugang an Mitteilungen nach Art der Entscheidung und mitteilender Stelle. 
 
Die VZR-Grundstatistik liefert tief gegliederte und nach statistischen Gesichtspunkten ausgewählte Daten 
zum Bestand und Zugang in personen- und mitteilungsbezogener Darstellung. Sie wird auf Stichproben-
basis erstellt, um mit vertretbarem Aufwand sehr detaillierte Aussagen über die im VZR eingetragenen 
Personen (Geschlecht, Alter, Punktestände, Verkehrsdelikte etc.) treffen zu können.  
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Weitere Unterschiede zwischen VZR-Geschäfts- und Grundstatistik erklären sich im Detail durch verschie-
dene Merkmale und Definitionen. Zudem enthält eine Mitteilung (ein Geschäftsvorgang) häufig mehrere 
Regelverletzungen (Straftaten und Ordnungswidrigkeiten), die in Tateinheit oder Tatmehrheit begangen 
sein können. Im Gegensatz zur Geschäftsstatistik werden im Rahmen der Grundstatistik VA alle Delikte, 
also auch solche, die in Tateinheit mit anderen Verstößen begangen wurden, in die Auswertung einbezo-
gen. Dies führt zu leicht abweichenden Ergebnissen bei diesen beiden Statistiken.  
 
Um im Rahmen der VZR-Grundstatistik statistische Sachverhalte möglichst wirtschaftlich bearbeiten und 
darstellen zu können, werden also aus dem Gesamtumfang des VZR, das zu einem (sehr kleinen) Teil 
noch in Aktenform (Papier) geführt wird, jährlich repräsentative Stichproben gezogen. Sie umfassen der-
zeit jeweils etwa 75.000 Personen pro Jahr. Die Informationen auf den Papiermitteilungen werden manuell 
kodiert und auf Datenträger gebracht. Im nächsten Schritt werden diese dann mit den digital vorliegenden 
Datensätzen zusammengefasst und gemeinsam ausgewertet. Die so gewonnenen Ergebnisse werden 
anschließend auf die Grundgesamtheit hochgerechnet, beinhalten dabei aber notwendigerweise einen 
gewissen Stichprobenfehler.  
 
Dank des Stichprobenverfahrens ist es möglich, im Rahmen der VZR-Grundstatistik VA folgende Daten zur 
Verfügung zu stellen: 
 
 Personenangaben, u. a. Geschlecht, Alter, Nationalität, Fahrerlaubnis, 
 
 Sachdaten, wie Art und Schwere des Delikts, Datumsangaben zur Tat, zur Rechtskraft und zum Ein-

gang im VZR, Art und Dauer der Fahrerlaubnismaßnahme sowie das Verkehrsmittel.  
 
Obwohl die VZR-Auswertung auf einem Stichprobenverfahren basiert, beinhalten die Tabellen bereits die 
hochgerechneten Zahlen. 
 
Detaillierte methodische Hinweise zur Stichprobenziehung sowie weitere tiefer gehende Erläuterungen zur 
Methodik und Systematik der VZR-Auswertung finden Sie in dem Methodenband zur VZR-Auswertung 
(Sonderheft 1 zur Reihe 4).  
 
Grundsätzlich sind in der VA-Grundstatistik zwei Betrachtungsebenen zu unterscheiden: die Personen- 
und die Mitteilungsebene. Die Auswertung nach Personen erfolgt unabhängig davon, ob und welche De-
likte vorliegen. Bei der Auswertung nach Delikten spielt es wiederum keine Rolle, ob sie von „Mehrfachtä-
tern“ stammen oder von Personen, die nur einmal auffällig wurden. Stehen die Personen und ihre Ver-
kehrsauffälligkeit mit bestimmten Verkehrsdelikten im Mittelpunkt der Betrachtung, so enthalten die Tabel-
len Mehrfachnennungen, da jeweils mehrere Taten vorliegen können. 
 
Im Gegensatz zum VZR werden bei der Auswertung nach Punkten in der VA-Grundstatistik aus fachlich-
statistischen Gründen lediglich solche Personen berücksichtigt, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis 
sind. Bei einer Entziehung der Fahrerlaubnis wird der Punktestand in der Statistik fiktiv auf „0“ gesetzt.  
 
Für die statistische Auswertung wird der Punktestand mittels eines eigenen DV-Programms berechnet. 
Hintergrund ist die im VZR stattfindende manuelle Nachbearbeitung bei schwieriger Rechts- und unzu-
reichender Informationslage durch geschultes Registerpersonal. Diese nachträglich „manuell vergebenen“ 
Punkte stehen der statistischen Auszählung aus Kostengründen derzeit noch nicht zur Verfügung. Es 
kommt daher bei der Auswertung nach Punkten zu einer leichten Unterschätzung der Zahlen, die aber bei 
den Mehrfachtätern ein größeres Ausmaß annehmen kann. 
 
Räumliche Gliederungen der Verkehrsverstöße beziehen sich in der Regel auf das Bundesland des Tator-
tes. Ist jedoch der Tatort nicht bzw. nicht genau genug beschrieben, wird zur räumlichen Zuordnung der 
Sitz der mitteilenden Stelle genutzt.  
 
Um ein Bindeglied zwischen Unfallstatistik und VZR-Statistik zu schaffen, wird eine Zusammenfassung 
der Verkehrsverstöße zu Fahrfehlern nach den Kategorien des Ursachenverzeichnisses für Verkehrsun-
fälle des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vorgenommen. Dies entspricht der Kategorisierung der 
Verstöße nach den Phasen der Fahrzeugnutzung. 
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Gesichtspunkte der Untergliederung 
 
In den Tabellen sind folgende Untergliederungen zu finden: 
 
 Aufgliederung (beginnt mit dem Schlüsselwort „davon“): Die nachstehenden Positionen summieren 

sich (bis auf Rundungsdifferenzen) zum übergeordneten Merkmal. 
 
 Ausgliederung (beginnt mit dem Schlüsselwort „darunter“): Nachstehend sind nur einzelne, beson-

ders interessierende Positionen genannt; diese summieren sich daher nicht zum übergeordneten 
Merkmal; die Positionen überschneiden sich nicht. 

 
 Zergliederung (beginnt mit dem Schlüsselwort „und zwar“): Nachstehend sind einzelne, besonders 

interessierende Positionen genannt, die sich überschneiden, also nicht addiert werden dürfen. 
 
 
Rechtsgrundlagen 
 
Gesetzliche Grundlagen des vom KBA in Flensburg geführten VZR sind die §§ 28 - 30a des StVG.  
 
§ 28 StVG legt als Inhalt des VZR fest, dass gerichtliche und verwaltungsbehördliche Entscheidungen zu 
Verkehrsdelikten und die Fahrerlaubnis betreffenden Maßnahmen einzutragen sind.  
 
§ 29 StVG regelt die Tilgung der Eintragungen. 
 
In § 30 StVG wird die Verwertung der Eintragungen des Registers festgelegt; die Registereintragungen 
sind insbesondere für die Strafverfolgung, die Verfolgung verkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten, für 
Verwaltungsmaßnahmen aufgrund des Straßenverkehrsgesetzes sowie für die Vorbereitung von Rechts- 
und allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu nutzen. 
 
Die statistische Auswertung der gesammelten VZR-Informationen zählt nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a) 
des Gesetzes über die Errichtung des KBA (KBAG) zu den Aufgaben des KBA. 
 
 
Weitere Informationen 
 
Nähere Erläuterungen zur Datengrundlage, Aufbereitung und Auswertung finden Sie in dem Methoden-
band zur VZR-Auswertung (Sonderheft 1 zur Reihe 4). 
 
Sollten Sie weitere Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, können Sie gerne mit uns Kontakt aufneh-
men: 
 
 

Telefon: +49 461 316-1837 
Telefax: +49 461 316-1690 
E-Mail: fe-stat@kba.de 
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